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Frau 
Dr. Martina Bunge, MdB 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 berlin 
 
 
 
aktuelle Verträge zum „verkürzten Versorgungsweg“ 
Anhörung zur 15. AMG-Novelle am 06. Mai 2009 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, 
 
Gegenstand der der oben genannten Anhörung war auch der § 128 SGB V, der 
mit dem neu einzuführenden Absatz 6 auf den Arzneimittelbereich übertragen 
werden soll.  
 
Wie wir Ihnen schon mitteilen konnten, ist nicht nur der Bereich der Hörgeräte-
versorgung, sondern auch weitere Hilfsmittelbereiche wie Orthopädietechnik und 
Augenoptik vom so genannten „verkürzten Versorgungsweg“ akut bedroht.  
 
In der Anhörung zur 15. AMG-Novelle haben sich der  

- Bundesverband der Verbraucherzentralen,  
- die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe und der  
- Zentralverband des Deutschen Handwerks  

 
für eine gesetzliche Korrektur des § 128 SGB V und für eine eindeutigen 
Trennung von medizinischen und sonstigen Leistungen eingesetzt.  
 
Die Situation im Bereich der Hörgeräteversorgung ist nach wie vor be-
drohlich, so dass weiterhin akuter Handlungsbedarf besteht. 
 
 
1. Der AOK-Bundesverband hat einen aus unserer Sicht ebenfalls rechtswidrigen 

Mustervertrag zum „verkürzten Versorgungsweg“ an seine Landesverbände 
verschickt. Diesen haben bisher abgeschlossen 
- AOK Rheinland-Pfalz 
- AOK Sachsen Anhalt 
- AOK Schleswig-Holstein 

 
2. Vertragsabsichten zum „verkürzten Versorgungsweg“ haben veröffentlicht 

die 
- AOK PLUS (Sachsen/Thüringen) 
- AOK Baden-Württemberg 
- AOK Niedersachsen 
- AOK Hessen 
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3. Einen bundesweiten Vertrag zum „verkürzten Versorgungsweg“ hat weiterhin 
abgeschlossen 
- Knappschaft 
- Landwirtschaftliche Krankenkassen 
- Krankenkassen für Gartenbau 

 
4. Der vdek hat sein Vertragsangebot zum „verkürzten Versorgungsweg“ ledig-

lich vorläufig zurückgezogen. Eine abschließende Absage ist uns nicht be-
kannt. 

 
Wir gehen davon aus, dass die abgeschlossenen bzw. angestrebten Verträge zum 
„verkürzten Versorgungsweg“ nicht im Sinne des Gesetzgebers sind. Mit diesen 
und weiteren zu erwartenden Verträgen wird die vorgesehene Ausnahme- zur 
Regelversorgung. 
 
Die Verträge zum „verkürzten Versorgungsweg“ haben die Folge, dass Leistungs-
erbringer von Vertragsärzten gedrängt werden, diesen Verträgen beizutreten. 
Sollten die Ärzte zukünftig weiterhin die Möglichkeit von den Krankenkassen er-
halten, an der Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln, die sie selbst ver-
ordnet haben, finanziell zu partizipieren, werden sie die Gelegenheit sicher wahr-
nehmen. 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, wir bitten Sie nochmals eindringlich darum, sich 
für eine klare und eindeutige Trennung der Leistungsbereiche einzusetzen. An-
sonsten befürchten wir, dass die gesetzlichen Intentionen des § 128 SGB V ad 
absurdum geführt werden.  
 
Zur Glaubhaftmachung unserer getroffenen Aussagen übersende wir Ihnen ein 
Schreiben der Firma auric (namhafter Anbieter des verkürzten Versorgungswe-
ges) an diverse HNO-Ärzte vom 6. April 2009. 
 
Wir wissen um die terminliche Situation und stehen selbstverständlich auch für 
kurzfristig gewünschte Gesprächstermine jederzeit zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Marianne Frickel     Jakob Stephan Baschab 
Präsidentin       Hauptgeschäftsführer 
 
 
 
 
Anlage 
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